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Der Naturschutzbund Deutschland NABU und der Lan-
desverband für Vogelschutz LBV haben für 2016 den far-
benfrohen Stieglitz zum Vogel des Jahres gekürt. Er soll 
Botschafter für mehr Vielfalt in den Siedlungsgebieten 
und in der Kulturlandschaft sein. Also Anlass genug, um 
uns Gedanken über mehr Vielfalt und Artenreichtum in 
unserer unmittelbaren Umgebung zu machen. Was kann 
jeder von uns tun, damit Haus und Garten wieder etwas 
naturnaher werden, auf einheitsgrünen Wiesen wieder 
Blumen blühen dürfen und so wieder mehr Schmetter-
linge und andere Insekten fliegen und Nahrung finden?

Definition Biodiversität
Die Biodiversität oder biologische Vielfalt ist die ge-
samte Vielfalt des Lebens. Sie umfasst drei Bereiche: 
die Artenvielfalt, die Vielfalt der Ökosysteme sowie 
die genetische Vielfalt.

Die Biodiversität ist bedroht
Gibt man das Stichwort Biodiversität in Google ein, er-
hält man binnen 0,37 Sekunden (!) über 600.000 Links zu 
diesem Schlagwort. Eine unglaubliche und nicht mehr 
lesbare bzw. verwertbare Informationsflut. Eigentlich 
sollten wir also genug wissen und ausreichend infor-
miert sein, was Biodiversität ist und was sie bedeutet, 
vor allem, welchen Wert sie auch für uns Menschen selbst 
hat. Und dennoch, die Fakten zeigen leider eine ganz an-
dere Realität: teilweise dramatischer Artenschwund in 
allen Ökosystemen der Erde, in den Weltmeeren ebenso 
wie in den Lebensräumen auf dem Lande. 

Übereinkommen Biologische Vielfalt
Die Biodiversitätskonvention (Convention on Biologi-
cal Diversity CBD) wurde am 5. Juni 1992 beim Gipfel 
der Staatschefs in Rio de Janeiro  beschlossen. Die Eini-
gung auf den Konventionstext erfolgte am 22. Mai 1992. 
Seither wird am 22. Mai jährlich der Tag der Biodiversi-
tät gefeiert. 
Im Art. 1 dieses Übereinkommens heißt es »Die Ziele 
dieses Übereinkommens, die in Übereinstimmung mit 
seinen maßgeblichen Bestimmungen verfolgt werden, 
sind die Erhaltung der biologischen Vielfalt, die nachhal-
tige Nutzung ihrer Bestandteile und die ausgewogene 
und gerechte Aufteilung, der sich aus der Nutzung der 
genetischen Ressourcen ergebenden Vorteile, insbeson-
dere durch angemessenen Zugang zu genetischen Res-
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sourcen und angemessene Weitergabe der einschlägigen 
Technologien unter Berücksichtigung aller Rechte an 
diesen Ressourcen und Technologien sowie durch ange-
messene Finanzierung.«

Im Art. 8 (In-situ-Erhaltung) heißt es: 
Jede Vertragspartei wird, soweit möglich und sofern an-
gebracht,
a) ein System von Schutzgebieten oder Gebieten, in de-

nen besondere Maßnahmen zur Erhaltung der biolo-
gischen Vielfalt notwendig sind, einrichten;

b) Leitlinien für die Auswahl, Einrichtung und Verwal-
tung von Schutzgebieten oder Gebieten, in denen be-
sondere Maßnahmen zur Erhaltung der biologischen 
Vielfalt notwendig sind, entwickeln;

c) biologische Ressourcen von Bedeutung für die Erhal-
tung der biologischen Vielfalt sowohl innerhalb als 
auch außerhalb der Schutzgebiete regeln oder ver-
walten, um ihre Erhaltung und nachhaltige Nutzung 
zu gewährleisten;

d) den Schutz von Ökosystemen und natürlichen Le-
bensräumen sowie die Bewahrung lebensfähiger 
Populationen von Arten in ihrer natürlichen Umge-
bung fördern;

e) um den Schutz der Schutzgebiete zu verstärken, die 
umweltverträgliche und nachhaltige Entwicklung in 
den angrenzenden Gebieten fördern;

f) beeinträchtigte Ökosysteme sanieren und wieder-
herstellen sowie die Regenerierung gefährdeter Ar-
ten fördern, unter anderem durch die Entwicklung 
und Durchführung von Plänen oder sonstigen Ma-
nagementstrategien;

g) Mittel zur Regelung, Bewältigung oder Kontrolle 
der Risiken einführen oder beibehalten, die mit der 
Nutzung und Freisetzung der durch Biotechnologie 
hervorgebrachten lebenden modifizierten Organis-
men zusammenhängen, die nachteilige Umweltaus-
wirkungen haben können;

h) die Einbringung nichtheimischer Arten verhindern, 
welche Ökosysteme, Lebensräume oder Arten ge-
fährden, diese Arten kontrollieren oder beseitigen;

i) sich bemühen, die Voraussetzungen dafür zu schaf-
fen, dass die gegenwärtigen Nutzungen mit der Er-
haltung der biologischen Vielfalt und der nachhal-
tigen Nutzung ihrer Bestandteile vereinbar sind;

j) im Rahmen ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschriften 

Kenntnisse, Innovationen und Gebräuche eingebo-
rener und ortsansässiger Gemeinschaften mit tradi-
tionellen Lebensformen, die für die Erhaltung und 
nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt von 
Belang sind, achten, bewahren und erhalten;

k) notwendige Rechtsvorschriften oder sonstige Rege-
lungen zum Schutz bedrohter Arten und Populatio-
nen ausarbeiten oder beibehalten;

l) in den Fällen, in denen nach Artikel 7 eine erhebliche 
nachteilige Wirkung auf die biologische Vielfalt fest-
gestellt wurde, die entsprechenden Vorgänge und 
Kategorien von Tätigkeiten regeln oder beaufsichti-
gen;

m) bei der Bereitstellung finanzieller und sonstiger 
Unterstützung für die unter den Buchstaben a bis l 
vorgesehene In-situ-Erhaltung zusammenarbeiten, 
insbesondere zugunsten der Entwicklungsländer.

In der Schweiz ist die Konvention am 21. Februar 1995, 
in Italien am 14. Juli 1994 in Kraft getreten. Der Schwei-
zerische Bundesrat räumt in seiner Biodiversitätsstrate-
gie der Umwelt den Vorrang ein, indem er festlegt: »Ein 
stabiles Klima, Biodiversität und fruchtbare Böden sind 
unverzichtbar für das Überleben der Menschheit. Eine 
Vernichtung dieser Umweltgüter lässt sich in der Regel 
nicht durch Kapital kompensieren. Eingriffe in die Natur 
dürfen nicht zu einem irreversiblen Verlust führen.« 
Am 7. Oktober 2010 wurde bei einer Sitzung der Kon-
ferenz des Staates Italien, der Regionen und der Auto-
nomen Provinzen Bozen und Trient der Verfahrensweg 
zur Umsetzung der Nationalen Strategie der Biodiver-
sität beschlossen. Beim Umweltministerium wurde 
eine eigene paritätische Kommission mit Vertretern des 
Staates, der Regionen und Autonomen Provinzen einge-
richtet.
In einer umfangreichen Broschüre des Italienischen Um-
weltministeriums (Breve guida alla Strategia Nazionale 
per la Biodiversità) wird einleitend die ökologisch-öko-
nomische, soziokulturelle und ethische Bedeutung der 
biologischen Vielfalt unterstrichen. 
Die Umsetzung der Biodiversitätsstrategie ist auf den 
Zeitraum 2011 – 2020 ausgerichtet. Bis 2020 sollen die 
festgelegten Ziele durch entsprechende Maßnahmen 
umgesetzt werden.
Als strategisches Ziel Nr. 1 wird definiert, dass »inner-
halb 2020 der Erhalt der Biologischen Vielfalt garantiert 
wird, also die Vielfalt der verschiedenen Lebewesen mit 
ihrer genetischen Variabilität sowie der dazugehörigen 
komplexen Ökosysteme, der Schutz und die Wieder-

herstellung der Umweltleistungen gesichert wird, um 
so den besonderen Wert und die Bedeutung der Biodi-
versität für das Leben auf der Erde und dem Wohle der 
Menschheit zu gewährleisten.« 

Im Ziel Nr. 2 sollen bis 2020 auf dem gesamten Staatsge-
biet die Auswirkungen des Klimawandels auf die Bio-
diversität deutlich reduziert werden, wobei geeignete 
Maßnahmen ergriffen werden, um die Auswirkungen 
und Belastungen zu mildern.
Schließlich soll gemäß Ziel Nr. 3 der Schutz der Biodiver-
sität auch in wirtschaftspolitische Maßnahmen integriert 
werden, zur Schaffung neuer Arbeitsplätze und als Bei-
trag zur sozialen Entwicklung.

Das Strategiepapier sieht insgesamt 15 Arbeitsbereiche 
vor, wobei für jeden Bereich folgende Vorgangsweise 
vorgesehen ist:
• Erfassen der Hauptursachen für die Gefährdung
• Definition der spezifischen Maßnahmen gegen die 

Gefährdungsursachen
• Definition der Prioritäten der Maßnahmen

Arbeitsbereiche
1 Art, Lebensraum und Landschaft

2 Schutzgebiete

3 Genetische Vielfalt

4 Landwirtschaft

5 Wälder

6 Binnengewässer

7 Meer

8 Infrastrukturen und Verkehr

9 Siedlungsgebiete

10 Gesundheit

11 Energie 

12 Tourismus

13 Forschung und Innovation

14 Bildung, Information, Kommunikation und Beteiligung

15 Italien und die Biodiversität in der Welt

Im Detail werden für jeden Bereich die wichtigsten Ge-
fährdungsursachen und die entsprechenden Maßnah-
men zur Behebung oder wenigstens Milderung dersel-
ben aufgelistet. 
Die einzelnen Kapitel lesen sich wie Katastrophenbe-
richte und eine Bankrotterklärung. Die aufgelisteten 
Gefährdungen und Belastungen sind in allen Bereichen 
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seit Jahrzehnten bekannt, ebenso die notwendigen Ein-
schränkungen und Maßnahmen. Es ist bedrückend 
zu sehen, dass der Artenschwund anhält und vielfach 
dramatisch verläuft, Luft, Wasser und Boden weiterhin 
verschmutzt und belastet werden, landwirtschaftliche 
Intensivkulturen mit all den Belastungen zunehmen und 
der biologisch-ökologische Weg in diesem Bereich noch 
immer schwierig ist und kaum beschritten wird.
Seit 2010 wurden in den Staaten der EU und weltweit 
Strategien zum Schutz der Biodiversität beschlossen und 
schöne Visionen und Ziele definiert. Doch was wurde 
bisher erreicht und umgesetzt?

Anfang des Jahres 2016 sind wir bei der Halbzeit der 
vorgelegten Ziele 2020 angelangt. Wie steht es mit dem 
Erhalt und dem Schutz der Biodiversität in Südtirol? 
Was wurde bisher umgesetzt und was ist noch vorgese-
hen bis zum Jahre 2020?

Biodiversität beginnt vor der Haustür
Wir können auf internationale, staatliche oder regionale 
Strategien und Maßnahmen warten (und dann feststel-
len, dass es für so manche Ziele zu spät ist) oder gleich 
mit der Umsetzung der Biodiversitätsziele im eigenen 
Haus und Garten, bei unserer Lebensführung und dem 
täglichen Umweltverhalten beginnen. Eine artenreiche 
Blumenwiese anstatt Einheits-Rasengrün, einheimische 
beerentragende Sträucher an Stelle von Kirschlorbeer 
oder Forsythien, begrünte Fassaden und Dächer und 
Dachgärten sind kleine Beiträge jedes Einzelnen, bringen 
aber in Summe viel. Parkanlagen, bunte und artenreiche 
Grünstreifen sowie Baumreihen längs von Straßen, Geh- 
und Fahrradwegen bringen Vielfalt und Lebensqualität 
in unsere Siedlungen. Mit mehr Mut zur »Unordnung«, 
mit weniger Pflegewahn und Sauberkeitsfanatismus 
(leider oft auch noch mit der Herbizidkeule) können wir 
mehr Vielfalt und ökologische Nischen zulassen und so 
den Artenreichtum fördern.

Das nächste Umfeld – die Kulturlandschaft
Lebensraum- und Artenschutz dürfen natürlich nicht 
am Gartenzaun aufhören. Strukturreiche Kulturland-
schaften, in denen auch ursprüngliche (Rest)Natur noch 
eine Daseinsberechtigung haben sollte und vernetzte 
Lebensräume (Heckenreihen, Waldstreifen, Fließgewäs-
ser mit uferbegleitenden Gehölzstreifen) leisten einen 
Beitrag zur Vielfalt. Die Bewirtschaftung darf nicht nur 
auf gewinnorientierte und maximale Produktion pro 
Flächeneinheit ausgerichtet sein, sondern muss respekt- 

und rücksichtsvoll bei möglichst geringstem Einsatz 
von chemischen Mitteln erfolgen. Der ökologisch-bio-
logische Weg zur Produktion gesunder Lebensmittel ist 
langfristig der einzig richtige und zielführende. 

Schutz von Umwelt, Landschaft und Raum
Der Schutz kleiner, inselartig und isoliert verstreuter Na-
turschutzgebiete reicht längst nicht mehr aus, die Viel-
falt zu gewährleisten. Starke, ja zum Teil dramatische 
Bestandsabnahmen bei vielen Tier- und Pflanzenarten 
sowie steigende Zahlen der Rote Listen Arten bestäti-
gen leider eine bedenkliche Entwicklung. Artenvielfalt 
braucht eine gesunde und vor allem von Giften freie 
Umwelt, den umfassenden Schutz der Naturgüter Bo-
den, Luft und Wasser. Die Gesundheit der Bevölkerung 
erhält unter diesem Blickwinkel ebenso eine neue Prio-
rität und Bedeutung. 

Prioritäre Gebiete für die Biodiversität
Neben dem Schutz verschiedenster Lebensräume in der 
ganzen Landschaft (vor allem im Landwirtschaftsgebiet 
und im Wald) braucht es zusätzlich genügend große 
Vorranggebiete für die Biodiversität. Naturschutzge-
biete, Wald-Wildnis-Reservate, Flusslebensräume oder 
Moore sind nur einige Beispiele zum Erreichen der Ziele 
für die Biodiversität. In vielen Fällen braucht es noch zu-
sätzliche Maßnahmen für eine spezielle Artenförderung.

Biodiversitätssicherung geht uns alle an
Biodiversitätssicherung ist eine zentrale Aufgabe der 
öffentlichen Hand, auf Landes- wie auf Gemeindeebe-
ne, aber auch die Verantwortung und der Beitrag jedes 
einzelnen von uns ist gefragt. Nachfolgend eine (unvoll-
ständige) Auflistung von Anregungen, Initiativen und 
Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität:
• beim Einkaufen auf Lebensmittel aus regionaler 

und naturnaher Produktion achten; 
• für mehr Natur in Haus und Garten sorgen; 
• Biodiversität im Siedlungsgebiet fördern, naturna-

he Gestaltung und naturschonender Unterhalt der 
Grünflächen; 

• Anlage von Kleinstrukturen wie Ast- und Steinlese-
haufen, Trockenmauern, kleine Tümpel, Trocken-
rasen, Blumenwiesen;

• Pflanzen von Hecken, Einzelbäumen und Baumrei-
hen (Alleen);  

• Förderung von Wildbienen durch Gestaltung geeig-
neter Lebensräume;

• naturnahe Spielplätze und Schulgärten anlegen und 

gestalten;
• achtsamer Umgang im Bereich der Mobilität, öffent-

liche Verkehrsmittel nutzen;
• kurze Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurück-

legen;
• naturverträgliche Freizeitgestaltung und Erholung 

im respektvollen Umgang mit der Natur und rück-
sichtsvolles Verhalten ohne zu stören;

• ökologisch-biologische Landbewirtschaftung mit 
geringst möglichem oder keinem Einsatz von che-
mischen Mitteln;

• Aufbau vernetzter Strukturen in den Kulturland-
schaften (Fließgewässer, Hecken, usw.);

• naturnahe Waldbewirtschaftung;
• möglichst viel Totholz stehen und liegen lassen;
• Naturwaldreservate ausweisen und natürliche Pro-

zesse zulassen (Prozessnaturschutz); 
• extensive Nutzung alpiner Gebiete (Almen und 

Weiden) ohne Düngereinsatz.
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Links: 

www.birdlife.ch/biodiversitaet

www.biodiversitaet.ch
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www.biologischevielfalt.de
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Ein vogelfreundlicher Garten mit einheimischen Sträuchern und 
Bäumen sowie Fassadengrün erhöhen auch die Wohnqualität. 

Artenreiche Blumenwiesen sind leider immer seltener anzutreffen. 

Trockenmauern bieten viele Nischen und Kleinstlebensräume für 
verschiedenste Tierarten. (Fotos Leo Unterholzner) 
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